
Allgemeine Geschäftsbedingungen
für Sonderveranstaltungen

1. Diese allgemeinen Geschäftsverbindungen gelten für alle Vorbestellungen von Räumlichkeiten 
und gastronomischer Versorgung in unserem Hause.

2. Nebenleistungen wie Musikkapellen, Menükarten oder Blumendekoration für die Tische 
werden extra berechnet. Menükarten – 0,50 €; Tischgestecke - nach Aufwand

3. Musiker-  und Künstlergagen sind vom Veranstalter entweder direkt mit den betreffenden Personen 
abzurechnen, oder uns im Voraus zur Verfügung zu stellen.
Eventuell anfallende GEMA- Gebühren sind vom Veranstalter zu tragen.

4. Selbstverständlich können Sie Ihren selbstgebackenen Kuchen mitbringen oder 
Kuchen Ihrer Wahl bestellen.
Wir berechnen pro Gedeck 2,00 € als Kostenbeitrag für Tischwäsche und Geschirr.
Für jeden anwesenden Mitarbeiter während dieser Zeit berechnen wir einen Stundenlohn 
von 25,00 €.

5. Bei Abendveranstaltungen berechnen wir ab 1.00 Uhr für jeden anwesenden Mitarbeiter
einen Nachtzuschlag von 25,00 € je Stunde.

6. Unsere Preise sind Endpreise, in denen grundsätzlich die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten ist. 
Wir müssen uns jedoch, insbesondere bei langfristigen Bestellungen die länger als 4 Monate 
vor dem Zeitpunkt der Veranstaltung zurückliegen, eine Preiserhöhung je nach Marktlage 
vorbehalten.

7. Unsere Rechnungen sind zahlbar ohne Abzug Nettokasse innerhalb 10 Tagen.
Haben sie bitte Verständnis dass wir keine Kreditkarten akzeptieren.

8. Falls der Auftraggeber nicht gleichzeitig Veranstalter ist, haftet er uns gegenüber als 
Gesamtschuldner.

9. Besteht begründeter Anlass, dass die Veranstaltung den reibungslosen Geschäftsbetrieb, 
die Sicherheit oder den Ruf unseres Hauses oder unserer Gäste zu gefährden droht, 
sowie im Falle Höherer Gewalt, können wir vom Vertrag zurücktreten.

Hartmaiers Villa Restaurant
Inhaber:  Margarete & Edwin Hartmaier


